ACHTUNG: Das Diplomstudium Kunstgeschichte nach UniStG endet am 30.4.2013!
Bis zu diesem Termin muss das Studium inklusive Diplomprüfung abgeschlossen sein. 
Studienprogrammleitung und Studienkonferenz haben gemeinsam folgende Empfehlungen, Termine und Fristen ausgearbeitet:

· Spätestens 30. Juni 2012: Meldung des Themas der Diplomarbeit im SSC (Hof 2) 
Dies ist der allerspäteste Termin, sofern Studierende innerhalb von 6 Monaten ihre Diplomarbeit verfassen. Bis 30.6.2012 muss das von Studierenden und Betreuer/in unterzeichnete Formular in dreifacher Ausfertigung im Studienservicecenter abgegeben werden.
· Spätestens 10. Jänner 2013: Abgabe der Diplomarbeit am SSC (Hof 2) 
Die gebundene Diplomarbeit muss spätestens am 10.1.2013 im Studienservicecenter  offiziell eingereicht. Bei späterer Abgabe kann kein Diplomprüfungstermin vor dem 30.4.2013 garantiert werden. Sollten einzelne Prüfungsleistungen noch ausstehen (z.B. Privatissimum, Wahlfach), können diese noch bis Ende Jänner 2013 erbracht werden.
· Spätestens 31. Jänner 2013: Einreichen des 2. Studienabschnitts bei Fr. Veit (Institut) 

Bis spätestens 31.1.2013 muss der 2. Studienabschnitt inklusive aller notwendigen Anrechnungsbescheide eingereicht werden. Vereinbaren Sie rechtzeitig im Vorhinein (Tel. 4277 41401) einen Termin für die Sprechstunde von Frau Veit. 
Bitte überlegen Sie ernsthaft, ob eine Abgabe Ihrer Diplomarbeit bis Ende 2012 realistisch ist. Bedenken Sie auch, dass Sie in den nächsten beiden Semestern Ihre Privatissima und Exkursionen absolvieren müssen.  
Die Plätze in Exkursionen werden wie bereits in den vergangenen Semestern nach dem Fortschritt im Studium vergeben. Auch Exkursionen verwandter Studienrichtungen (Archäologie, Geschichte, Architektur an der TU, Kunstgeschichte an der Angewandten) können nach Maßgabe der angebotenen Plätze besucht werden und bei Vorlage einer  schriftlichen Fassung eines Referats mit kunsthistorischer Thematik per Bescheid anerkannt werden. Ziehen Sie bitte auch die Teilnahme an einer Exkursion in Betracht, die von einem der anderen Kunstgeschichte-Institute in Österreich angeboten werden. An diesen können Sie nach Maßgabe der angebotenen Plätze und des Einverständnisses der Lehrveranstaltungs-Leiter/innen als Mitbeleger/in teilnehmen.
Studierende, die das Diplomstudium bis zum genannten Datum nicht abschließen, werden automatisch auf das Bachelorstudium umgestellt. Ein freiwilliger Umstieg auf Bachelor ist aber auch vorher jederzeit möglich.
Leistungen aus dem Diplomstudium können selbstverständlich für das Bachelorstudium (Verordnung 312), darüber hinausgehende für das Masterstudium (Verordnung 376) anerkannt werden. 

Auch Leistungen aus den freien Wahlfächern können als Äquivalente von Erweiterungscurricula anerkannt werden. Allerdings müssen Leistungen, die nicht unter A 315 im Sammelzeugnis angeführt sind, vor dem Umstieg per Bescheid als Wahlfach-Leistungen anerkannt werden. 
